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Antrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, 
Tobias Reiß, Tanja Schorer-Dremel, Petra Guttenberger, Dr. Franz Rieger, Josef 
Schmid, Karl Straub, Walter Taubeneder CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred 
Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

Der Landtag wolle beschließen: 

In der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die 
zuletzt durch Änderung vom 19. März 2020 (GVBl. S. 177), geändert worden ist, wird 
nach § 193 folgender § 193a eingefügt: 

„§ 193a 

Besondere Anwendung der Geschäftsordnung  
aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigung durch COVID-19 

(1) Öffentlich im Sinne des § 96 Abs. 1 Satz 1 sind Sitzungen auch dann, wenn der 
Öffentlichkeit Zugang ausschließlich durch elektronische Übermittlungswege gewährt 
wird. 

(2) 1Das Ergebnis der Abstimmung wird abweichend von § 132 Abs. 1 Satz 1 als 
richtig unterstellt. 2Ein Hammelsprung findet insoweit keine Anwendung. 3Namentliche 
Abstimmungen sind generell ausgeschlossen. 

(3) Abweichend von § 42 Abs. 1 Nr. 4 und 5 finden Wahlen ohne die gelbe Namens-
karte und durch Einwurf des Stimmzettels in die jeweilige Urne durch die Stimmberech-
tigten selbst statt. 

(4) Der Ältestenrat kann mit einer Mehrheit von 2/3 seiner Mitglieder festlegen, dass 
abweichend von § 53 i. V. m. § 50 Gesetzesvorlagen nur in zwei Lesungen behandelt 
werden und von den Fristen der §§ 51 Abs. 1, 52 Abs. 1 abgewichen werden kann. 

(5) 1Alle Ausschüsse tagen in Abweichung zu der gemäß § 25 Abs. 1 bestimmten 
Mitgliederzahl in einer Besetzung von insgesamt 11 Mitgliedern, wobei eine Repräsen-
tation entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen nach Sainte-Laguë/Schepers 
sichergestellt sein muss. 2Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 

(6) 1Soweit es die Belange des Gesundheitsschutzes und der Erhaltung der Arbeits-
fähigkeit des Parlaments erfordern, kann der Ausschussvorsitzende mit Zustimmung 
des Ausschusses die Ausschusssitzungen ausnahmsweise auch durch Zuschaltung al-
ler oder einzelner Abgeordneter per Videokonferenztechnik durchführen. 2Dies gilt auch 
für die Anhörung von Sachverständigen. 3Geheime Sitzungen können nicht mit Video-
konferenztechnik durchgeführt werden. 4Abstimmungen erfolgen bei einer mit Video-
konferenztechnik durchgeführten Sitzung namentlich durch Aufruf der einzelnen Mit-
glieder. 5Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 
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(7) Die Rechte der Mitglieder des Landtags aus § 136 Abs. 1 Satz 2 bleiben von 
den Regelungen der Abs. 5 und 6 unberührt. 

(8) 1Die Abs. 1 bis 7 finden längstens bis zum 31. Juli 2020 Anwendung. 2Vor die-
sem Datum kann jeder Absatz jederzeit auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des 
Landtags durch Beschluss des Landtags aufgehoben werden.“ 

 

 

Begründung: 

Aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigungen durch COVID-19 ist es erforderlich, die 
Funktionsfähigkeit des Landtags zu sichern und zu gewährleisten, dass dieser jederzeit 
seine verfassungsrechtlichen Aufgaben, insbesondere die Gesetzgebung, wahrneh-
men kann. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Epidemie effektiv unterstützt werden und Ansteckungsrisiken durch COVID-19 im Hin-
blick auf die Durchführung erforderlicher Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse 
vermieden werden. 

In die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag wird von daher befristet ein neuer 
§ 193a eingefügt, der eine Anwendung besonderer Regelungen unter den Vorausset-
zungen der allgemeinen Beeinträchtigungen durch COVID-19 ermöglicht.  

 

Zu Abs. 1 

Nach § 96 Abs. 1 Satz 1 sind Sitzungen des Landtags öffentlich, soweit nicht nach 
Art. 22 der Verfassung die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Durch die Regelung in 
Abs. 1 des neuen § 193a wird klargestellt, dass der Öffentlichkeitsgrundsatz bei Plenar-
sitzungen auch dann gewahrt ist, wenn die Öffentlichkeit einen Zugang ausschließlich 
über elektronische Übermittlungswege erhält. Hierdurch wird erreicht, dass öffentliche 
Plenarsitzungen weiterhin durchgeführt werden können. Es wird sichergestellt, dass un-
angemessene Ansteckungsrisiken durch die Anwesenheit einer Vielzahl von Personen 
im Sitzungsraum vermieden werden. 

 

Zu Abs. 2 

Nach § 132 Abs. 1 Satz 1 kann unmittelbar nach Bekanntgabe des Abstimmungsergeb-
nisses ein Mitglied des Landtags das Ergebnis der Abstimmung bezweifeln und bean-
tragen, die Abstimmung in der nächst strengeren Form zu wiederholen. Abweichend 
von dieser Bestimmung ermöglicht nun Abs. 2 des § 193a, dass das Ergebnis der Ab-
stimmung als richtig unterstellt wird. Zudem wird geregelt, dass der Hammelsprung in-
soweit keine Anwendung findet. Namentliche Abstimmungen finden generell keine An-
wendung. Sämtliche Regelungen in Abs. 2 dienen dem Zweck, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Epidemie effektiv zu unterstützen und Ansteckungsrisiken zu minimie-
ren. 

 

Zu Abs. 3 

Abs. 3 legt fest, dass Wahlen abweichend von § 42 Abs. 1 Nr. 4 und 5 ohne die gelbe 
Namenskarte und durch Einwurf des Stimmzettels in die jeweilige Urne durch die 
Stimmberechtigten selbst stattfinden können. Hierdurch werden die Ansteckungsrisiken 
sowohl für die Stimmberechtigten als auch für die mit der Wahl bzw. Wahlvorbereitung 
zuständigen Mitarbeiter des Landtagsamts verringert. 

 

Zu Abs. 4 

Die Regelung in Abs. 4 ermöglich es, auf Beschluss des Ältestenrats, den dieser mit 
einer Mehrheit von 2/3 seiner Mitglieder zu fassen hat, Gesetze innerhalb eines zeitlich 
sehr gerafften Zeitraums unter Verzicht auf eine dritte Lesung und unter Abweichung 
von den Fristen des § 51 Abs. 1 und des § 52 Abs. 1 zu verabschieden. 
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Zu Abs. 5 

Die Mitgliederzahl aller Ausschüsse des Bayerischen Landtags wird vorübergehend auf 
11 reduziert. Dies ist die kleinste Anzahl von Ausschussmitgliedern, bei der nach 
Sainte-Laguë/Schepers eine im Verhältnis zur aktuellen Fraktionsstärke stehende Re-
präsentation aller Fraktionen abgebildet werden kann. Hiermit soll auch bei den Aus-
schüssen aus den bereits genannten Gründen die Durchführung von Sitzungen mit ei-
ner geringeren Anzahl von anwesenden Abgeordneten ermöglicht werden. Auch bei 
Ausschusssitzungen soll der Öffentlichkeitsgrundsatz – siehe § 138 Abs. 1 Satz 1 – 
dadurch gewahrt werden, dass die Öffentlichkeit einen Zugang ausschließlich über 
elektronische Übermittlungswege erhält. 

 

Zu Abs. 6 

In durch wesentliche Belange – Gesundheitsschutz und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
des Parlaments – begründeten Ausnahmefällen sollen abweichend vom weiterhin be-
stehenden Regelfall der Präsenzsitzung auch Sitzungen ermöglicht werden, in denen 
vollständig oder zum Teil auf Videokonferenztechnik zurückgegriffen wird. Die aus-
nahmsweise Möglichkeit zur Verwendung von Videokonferenztechnik soll ausdrücklich 
auch für Anhörungen gelten. Aus Gründen der Datensicherheit soll die Möglichkeit aber 
nicht für geheime Sitzungen bestehen. Abstimmungen müssen namentlich erfolgen, da 
ansonsten eine klare Ermittlung der Abstimmungsergebnisse nicht gewährleistet wer-
den kann. Der Öffentlichkeitsgrundsatz kann wiederum dadurch gewahrt werden, dass 
die Öffentlichkeit einen Zugang ausschließlich über elektronische Übermittlungswege 
erhält. 

 

Zu Abs. 7 

Auch bei den durch die Absätze 5 und 6 vorübergehend neu geregelten Ausschusssit-
zungen soll jedes Mitglied des Landtags anwesend sein dürfen. Zur Abstimmung be-
rechtigt sind – wie bisher auch – die von den Fraktionen benannten Ausschussmitglie-
der oder deren Vertreter. 

 

Zu Abs. 8 

Abs. 8 legt fest, dass die aufgrund der besonderen Situation erforderliche Regelung des 
§ 193a längstens bis zum 31. Juli 2020 Anwendung findet. Auf Verlangen eines Viertels 
der Mitglieder des Landtags kann der Landtag jederzeit beschließen, die Regelungen 
in den Absätzen 1 bis 7 ganz oder teilweise aufzuheben.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, 
Alexander König u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/7155 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Tobias Reiß 
Mitberichterstatter: Toni Schuberl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 30. Sitzung am 2. April 
2020 beraten und e i n s t i m m i g  Zustimmung empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander 
König, Tobias Reiß, Tanja Schorer-Dremel, Petra Guttenberger, Dr. Franz Rieger, 
Josef Schmid, Karl Straub, Walter Taubeneder CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred 
Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Drs. 18/7155, 18/7249 

Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

In der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die zuletzt 
durch Änderung vom 19. März 2020 (GVBl. S. 177) geändert worden ist, wird nach 
§ 193 folgender § 193a eingefügt: 

„§ 193a 

Besondere Anwendung der Geschäftsordnung  
aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigung durch COVID-19 

(1) Öffentlich im Sinne des § 96 Abs. 1 Satz 1 sind Sitzungen auch dann, wenn der 
Öffentlichkeit Zugang ausschließlich durch elektronische Übermittlungswege gewährt 
wird. 

(2) 1Das Ergebnis der Abstimmung wird abweichend von § 132 Abs. 1 Satz 1 als 
richtig unterstellt. 2Ein Hammelsprung findet insoweit keine Anwendung. 3Namentliche 
Abstimmungen sind generell ausgeschlossen. 

(3) Abweichend von § 42 Abs. 1 Nr. 4 und 5 finden Wahlen ohne die gelbe Namens-
karte und durch Einwurf des Stimmzettels in die jeweilige Urne durch die Stimmberech-
tigten selbst statt. 

(4) Der Ältestenrat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest-
legen, dass abweichend von § 53 i. V. m. § 50 Gesetzesvorlagen nur in zwei Lesungen 
behandelt werden und von den Fristen der §§ 51 Abs. 1, 52 Abs. 1 abgewichen werden 
kann. 

(5) 1Alle Ausschüsse tagen in Abweichung zu der gemäß § 25 Abs. 1 bestimmten 
Mitgliederzahl in einer Besetzung von insgesamt 11 Mitgliedern, wobei eine Repräsen-
tation entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen nach Sainte-Laguë/Schepers 
sichergestellt sein muss. 2Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.  
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(6) 1Soweit es die Belange des Gesundheitsschutzes und der Erhaltung der Arbeits-
fähigkeit des Parlaments erfordern, kann der Ausschussvorsitzende mit Zustimmung 
des Ausschusses die Ausschusssitzungen ausnahmsweise auch durch Zuschaltung al-
ler oder einzelner Abgeordneter per Videokonferenztechnik durchführen. 2Dies gilt auch 
für die Anhörung von Sachverständigen. 3Geheime Sitzungen können nicht mit Video-
konferenztechnik durchgeführt werden. 4Abstimmungen erfolgen bei einer mit Video-
konferenztechnik durchgeführten Sitzung namentlich durch Aufruf der einzelnen Mit-
glieder. 5Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 

(7) Die Rechte der Mitglieder des Landtags aus § 136 Abs. 1 Satz 2 bleiben von 
den Regelungen der Abs. 5 und 6 unberührt. 

(8) 1Die Abs. 1 bis 7 finden längstens bis zum 31. Juli 2020 Anwendung. 2Vor die-
sem Datum kann jeder Absatz jederzeit auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des 
Landtags durch Beschluss des Landtags aufgehoben werden.“ 

Die Präsidentin  

 

Ilse Aigner 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Antrag der Abgeordneten

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König u. a. (CSU),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u. a. und 

Fraktion (FREIE WÄHLER)

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (Drs. 18/7155) 

Mit der zeitlich befristeten Änderung der Geschäftsordnung sollen die Arbeitsfähigkeit 

des Plenums und der Ausschüsse im Zuge der Corona-Pandemie sichergestellt und 

Ansteckungsrisiken durch COVID-19 vermieden werden.

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen daher gleich zur Abstimmung. 

Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integra-

tion empfiehlt einstimmig Zustimmung. Wer dem Antrag zur Änderung der Geschäfts-

ordnung des Bayerischen Landtags auf Drucksache 18/7155 zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, 

FREIE WÄHLER, CSU, FDP, die AfD und der fraktionslose Kollege Plenk. Enthaltun-

gen? – Gegenstimmen? – Eine Gegenstimme vom Kollegen Swoboda (fraktionslos). 

Der Antrag ist damit angenommen.

Der Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler und Andreas Winhart betreffend "Sofortige 

Einführung von Videokonferenzen für Ausschusssitzungen" auf Drucksache 18/7101 

wurde für erledigt erklärt. Das Hohe Haus nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.

Protokollauszug
44. Plenum, 20.04.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=7155


Bayerisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt

Nr. 12 München, den 25. April 2020

Datum I n h a l t Seite

21.4.2020 Verordnung zur Änderung der Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – 
Veröffentlichung nach Art. 51 Abs. 4 Satz 2 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes

2126-1-5-G
222

20.4.2020 Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag
1100-3-I

223

B 1612
221

Bayerisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt
2126-1-5-G Verordnung zur Änderung der Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung vom 21. April 2020
1100-3-I Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag vom 20. April 2020

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2020222

Folgende Verordnung wird gemäß Art.  51 Abs.  4 Satz  2 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) 
veröffentlicht; die Notbekanntmachung nach Art. 51 Abs. 4 Satz 1 LStVG erfolgte am 21. April 2020 im Bayerischen 
Ministerialblatt (BayMBl. 2020 Nr. 210) im Internet in amtlich elektronischer Form:

2126-1-5-G

Verordnung  
zur Änderung der 

Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 21. April 2020

Auf Grund des §  32 Satz  1 des Infektionsschutz
gesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Art. 1, 2 und 3 des Gesetzes vom 27. März 
2020 (BGBl.  I S.  587) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit §  9 Nr.  5 der Delegationsverordnung (DelV) 
vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 13.  Januar 2020 (GVBl. 
S. 11) geändert worden ist, verordnet das Bayerische
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege:

§ 1

Die Zweite Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (2. BayIfSMV) vom 16. April 2020 (BayMBl. 
Nr. 205, GVBl. S. 214, BayRS 2126-1-5-G) wird wie folgt 
geändert:

1. § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

„2.	 das Personal hat eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen,

3. die Kunden und ihre Begleitpersonen ab dem
siebten Lebensjahr haben eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen,“.

2. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Öffentlicher Personennahverkehr

Personen ab dem siebten Lebensjahr haben bei 
der Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs und der hierzu gehörenden Ein-
richtungen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“ 

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

„6.	 entgegen § 2 Abs. 6

a) als Betreiber eines Ladengeschäfts

aa)	 nicht sicherstellt, dass grund-
sätzlich der vorgeschriebene 
Mindestabstand eingehalten 
werden kann,

bb)	 nicht sicherstellt, dass das Per-
sonal eine Mund-Nasen-Bede-
ckung trägt, oder

cc) kein Schutz- und Hygienekon-
zept oder kein Parkplatzkonzept 
vorlegen kann,

b) als Kunde oder Begleitperson keine
Mund-Nasen-Bedeckung trägt,“.

b) In Nr. 9 wird der Punkt am Ende durch ein Komma
ersetzt.

c) Folgende Nr. 10 wird angefügt:

„10.	 entgegen § 6 keine Mund-Nasen-Bedeckung
trägt.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 27. April 2020 in Kraft.

München, den 21. April 2020

Bayerisches Staatsministerium  
für Gesundheit und Pflege

Melanie H u m l , Staatsministerin

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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1100-3-I

Änderung der 
Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag

vom 20. April 2020

In der Geschäftsordnung für den Bayerischen Land-
tag (BayLTGeschO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), 
die zuletzt durch Änderung vom 19. März 2020 (GVBl. 
S. 177) geändert worden ist, wird nach § 193 folgender 
§ 193a eingefügt:

„§ 193a

Besondere Anwendung der Geschäftsordnung  
aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigung  

durch COVID-19

(1) Öffentlich im Sinne des § 96 Abs. 1 Satz 1 sind 
Sitzungen auch dann, wenn der Öffentlichkeit Zugang 
ausschließlich durch elektronische Übermittlungswege 
gewährt wird.

(2) 1Das Ergebnis der Abstimmung wird abweichend 
von § 132 Abs. 1 Satz 1 als richtig unterstellt. 2Ein Hammel
sprung findet insoweit keine Anwendung. 3Namentliche  
Abstimmungen sind generell ausgeschlossen.

(3) Abweichend von § 42 Abs. 1 Nr. 4 und 5 finden 
Wahlen ohne die gelbe Namenskarte und durch Einwurf 
des Stimmzettels in die jeweilige Urne durch die Stimm-
berechtigten selbst statt.

(4) Der Ältestenrat kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder festlegen, dass abweichend von 
§ 53 i. V. m. § 50 Gesetzesvorlagen nur in zwei Lesungen  
behandelt werden und von den Fristen der §§ 51 Abs. 1, 
52 Abs. 1 abgewichen werden kann.

(5) 1Alle Ausschüsse tagen in Abweichung zu der 
gemäß §  25 Abs. 1 bestimmten Mitgliederzahl in einer 

Besetzung von insgesamt 11 Mitgliedern, wobei eine 
Repräsentation entsprechend dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen nach Sainte-Laguë/Schepers sichergestellt 
sein muss. 2Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.

(6) 1Soweit es die Belange des Gesundheitsschut-
zes und der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Parla-
ments erfordern, kann der Ausschussvorsitzende mit 
Zustimmung des Ausschusses die Ausschusssitzungen  
ausnahmsweise auch durch Zuschaltung aller oder ein-
zelner Abgeordneter per Videokonferenztechnik durch-
führen. 2Dies gilt auch für die Anhörung von Sachver
ständigen. 3Geheime Sitzungen können nicht mit 
Videokonferenztechnik durchgeführt werden. 4Abstim-
mungen erfolgen bei einer mit Videokonferenztechnik  
durchgeführten Sitzung namentlich durch Aufruf der 
einzelnen Mitglieder. 5Abs. 1 findet entsprechende  
Anwendung.

(7) Die Rechte der Mitglieder des Landtags aus § 136 
Abs. 1 Satz 2 bleiben von den Regelungen der Abs. 5  
und 6 unberührt.

(8) 1Die Abs. 1 bis 7 finden längstens bis zum 31. Juli  
2020 Anwendung. 2Vor diesem Datum kann jeder Absatz 
jederzeit auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des 
Landtags durch Beschluss des Landtags aufgehoben 
werden.“

München, den 20. April 2020

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

Ilse A i g n e r
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